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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR KURSE 

Anmeldebestätigung / Einladung 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmel-
dungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt.  

Alle berücksichtigten Teilnehmenden erhalten 
nach Anmeldeschluss (ca. ein Monat vor 
Kursbeginn) eine persönliche Einladung mit allen 
für den Kursbesuch wichtigen Informationen.  

Ist eine Veranstaltung beim Eingang der 
Anmeldung bereits ausgebucht, benachrichtigen 
wir Sie umgehend und informieren Sie über freie 
Plätze in Kursen, die zu einem anderen Zeitpunkt 
stattfinden.  

Kursgeld 
Die Teilnehmenden erhalten nach Anmelde-
schluss die Rechnung mit der Einladung bzw. 
Bestätigung über die Durchführung. Die 
Kurskosten sind vor Kursbeginn einzuzahlen. 

Im Kursgeld inbegriffen sind die Kursunterlagen 
(nicht das Handbuch SIBE und/oder das Modul-
buch bei Mitglieder-Kursen). Im Präsenzunterricht 
sind Mittagessen und Zwischenverpflegung 
ebenfalls im Kursgeld enthalten. Nicht inbegriffen 
sind die Fahrtkosten für die Anreise. 

Kursdurchführung 
Arbeitssicherheit Schweiz kann die Kurse im 
Präsenzunterricht oder digital durchführen. Die 
Teilnehmenden werden rechtzeitig über die Art 
der Durchführung informiert. 

Kursbestätigung 
Die Kursbestätigung wird ausgehändigt, wenn 
mindestens 80% des Kurses besucht wurden. Bei 
digitalen Kursen muss während mindestens 80% 
der Kursdauer die Kamera eingeschaltet sein. 

Kursabsage 
Über die Durchführung eines Kurses wird nach 
Abschluss der Anmeldefrist entschieden. Bei 
ungenügender Teilnehmerzahl behält sich 
Arbeitssicherheit Schweiz das Recht vor, den 
Kurs abzusagen. 

Kann eine geplante Veranstaltung infolge höherer 
Gewalt (auch Krankheit/Unfall der Kursleitung) 
oder aufgrund zu geringer Anmeldezahl nicht 
stattfinden, bestehen keine Ansprüche gegenüber 
Arbeitssicherheit Schweiz. 

Abmeldung und Annullationsgebühr 
Sollten Sie aus einem Grund wie z.B. Krankheit, 
Ferienabwesenheit, Terminkollisionen, Militär-
dienst usw. gezwungen sein sich abzumelden, gilt 
folgende Regelung: 

– Abmeldungen sind schriftlich einzureichen.
– Ersatzteilnehmende werden akzeptiert.
– Für Absenzen können weder Reduktionen

noch Rückvergütungen von Kursgeldern
gewährt werden.

Bei jeder Kursanmeldung kann gegen die 
Übernahme der Kosten eine 
Annullationsversicherung abgeschlossen werden. 

Annullationsgebühr 
– bis 30 Tage vor Kursbeginn:  gratis
– bis 14 Tage vor Kursbeginn:

50 % der Kursgebühr
– danach: 100 % der Kursgebühr 

Haftungsausschluss/Versicherung 
Für alle von Arbeitssicherheit Schweiz 
organisierten Kurse, wird jegliche Haftung für 
entstandene Schäden ausgeschlossen. Die 
Teilnehmer sind für eine ausreichende 
Versicherungsdeckung selber verantwortlich. Für 
Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann 
Arbeitssicherheit Schweiz nicht haftbar gemacht 
werden. 

Gerichtsstand ist Zürich. 




